Hauptsatzung der Gemeinde Tramm
Praambel

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung fur das Land Mecklenburg-
Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.Mai 2024 (GVOBI. M-V)
S. 270) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.07.2024 und nach
Anzeige bei der Rechtsaufsichtsbehérde nachfolgende Hauptsatzung erlassen:

§1
Name, Wappen, Flagge, Dienstsiegel

(1) Die Gemeinde Tramm fuhrt ein Wappen, eine Flagge und ein Dienstsiegel.

(2) Das Wappen zeigt: ,Uber blauem Wellenschildfud in Rot eine eingebogene
goldene Spitze, belegt schraglinks mit einer roten Trompete; vorn ein
linkssehender goldener Pferderumpf; hinten ein goldenes Geweih.*

(3) Die Flagge der Gemeinde Tramm ist zweimal von Rot, Gelb und Blau
gespalten. Der rote und der blaue Streifen nehmen jeweils 7/30, der mittlere
gelbe Streifen 16/30 der Breite des Flaggentuchs ein. In der Mitte des gelben
Streifens liegt das schwarz konturierte Gemeindewappen, das zwei Drittel der
Hohe des Flaggentuchs einnimmt. Die HOhe des Flaggentuchs verhalt sich zur
Lange wie 3 zu 5.

(4) Das Dienstsiegel zeigt das Gemeindewappen mit der Umschrift ,GEMEINDE
TRAMM, LANDKREIS LUDWIGSLUST-PARCHIM®.

(5) Die Verwendung des Wappens und der Flagge durch Dritte bedurfen der
Genehmigung des Blrgermeisters.*

§2
Ortsteile

Die Gemeinde Tramm besteht aus den Ortsteilen Tramm, Gohren, Bahlenhiischen
und Settin. Es werden keine Ortsteilvertretungen gebildet.

§3

Rechte der Einwohnerinnen und Einwohner

(1) Der Burgermeister beruft zur Unterrichtung der Einwohnerinnen und
Einwohner Uber allgemeine bedeutsame Angelegenheiten mindestens einmal
im Jahr eine Einwohnerversammlung ein. Die Einwohnerversammlung kann
auch begrenzt auf Ortsteile durchgeflihrt werden. Die Einberufung erfolgt
durch o6ffentliche Bekanntmachung.

(2) Anregungen und Vorschlage der Einwohnerversammlung in
Selbstverwaltungsangelegenheiten, die in der Gemeindevertretersitzung
behandelt werden mussen, sollen dieser in einer angemessenen Frist zur
Beratung vorgelegt werden.



(2)

Bei wichtigen Planungen und Vorhaben, die von der Gemeinde oder auf ihrem
Gebiet von einem Zweckverband durchgefuhrt werden, sollen die
Einwohnerinnen und Einwohner mdglichst friihzeitig Gber die Grundlagen,
Ziele und Auswirkungen wenn nicht anders, in einer Einwohnerversammlung
oder durch Information im ,Crivitzer Amtsbote® oder im Rahmen der
Fragestunde unterrichtet werden.

Soweit Planungen bedeutsame Investitionen oder
InvestitionsfordermalRnahmen betreffen, sind die beabsichtigte Finanzierung
und die méglichen Folgen des Vorhabens flur die Steuern, Beitrage und
Hebesatze der Gemeinde darzustellen. Den Einwohnerinnen und Einwohnern
ist Gelegenheit zur AuBerung auch im Rahmen der Fragestunde zu geben.

Die Einwohnerinnen und Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben,
sowie naturliche und juristische Personen und Personenvereinigungen, die in
der Gemeinde Grundstlcke besitzen, nutzen oder ein Gewerbe betreiben
erhalten die Moglichkeit, in einer Fragestunde vor Beginn des o6ffentlichen
Teils der Gemeindevertretersitzung, Fragen an alle Mitglieder der
Gemeindevertretung sowie den Birgermeister zu stellen und Vorschlage oder
Anregungen zu unterbreiten. Die Fragen, Vorschlage und Anregungen durfen
sich dabei nicht auf Beratungsgegenstande der nachfolgenden Sitzung der
Gemeindevertretung beziehen. Fur die Fragestunde ist eine Zeit bis zu 30
Minuten vorzusehen.

Der Burgermeister ist verpflichtet, im 6ffentlichen Teil der Sitzung der
Gemeindevertretung Uber wichtige Gemeindeangelegenheiten zu berichten.

§4

Gemeindevertretung
Die Gemeindevertretersitzungen sind offentlich.
Die Offentlichkeit ist grundséatzlich in folgenden Fallen ausgeschlossen:
1.  einzelne Personalangelegenheiten, auler Wahlen und Abberufungen,
2.  Steuer- und Abgabeangelegenheiten Einzelner,
3.  Grundstlicksgeschafte.

Die Gemeindevertretung kann im Einzelfall, sofern rechtliche Grinde nicht
entgegenstehen, Angelegenheiten der Ziffern 1-3 in 6ffentlicher Sitzung
behandeln.

Anfragen von Gemeindevertretern sollen spatestens 5 Arbeitstage vor der
Gemeindevertretersitzung beim Blrgermeister eingereicht werden. Mindliche
Anfragen wahrend der Gemeindevertretersitzung sollen, sofern sie nicht in der
Sitzung selbst beantwortet werden, spatestens innerhalb von 14 Tagen
schriftlich beantwortet werden.

§5

Hauptausschuss

Es wird ein Hauptausschuss gebildet. Dem Hauptausschuss gehdren neben
dem Bulrgermeister vier Gemeindevertreter an. Stellvertretende
Ausschussmitglieder werden nicht gewahlt.

Dem Hauptausschuss werden gemal § 36 Abs.2 KV M-V die Aufgaben des
Finanzausschusses Ubertragen.



Zu den Aufgabengebieten des Hauptausschusses gehdren:
—  Personal und Organisationsfragen

—  Finanz- und Haushaltswesen

—  Steuern, Gebuhren, Beitrage und sonstige Abgaben

Entscheidungen Uber die Annahme oder Vermittlung von Spenden,
Schenkungen und ahnlichen Zuwendungen im Sinne von § 44 Abs. 4 KV M-V
von 100 € bis 1.000 € trifft der Hauptausschuss.

Die Sitzungen des Hauptausschusses sind nicht offentlich.

§6

Ausschiisse

Es werden keine Ausschusse gebildet.

Die Aufgaben des Rechnungsprifungsausschusses werden dem
Rechnungsprufungsausschuss des Amtes Crivitz Gbertragen.

§7

Blirgermeister/ Stellvertreter

Der Burgermeister trifft Entscheidungen nach § 22 Abs. 4 K-V unterhalb der
folgenden Wertgrenzen:

1.  Uber Vertrage, die auf einmalige Leistungen gerichtet sind, unterhalb der
Wertgrenze von 2.500,00 € sowie bei wiederkehrenden Leistungen
unterhalb der Wertgrenze von 500,00 € pro Monat.

2. Uber Uberplanmafige Aufwendungen/ Auszahlungen unterhalb der
Wertgrenze von 1.000,00 € je Aufwendungsfall/ Auszahlungsfall sowie
bei auRerplanmafigen Aufwendungen/ Auszahlungen unterhalb der
Wertgrenze von 2.000,00 € je Aufwendungsfall/ Auszahlungsfall.

3. bei VerauRerungen oder Belastungen von Grundstlicken unterhalb der
Wertgrenze von 500,00 €.

Die Gemeindevertretung ist laufend Uber die Entscheidungen im Sinne des
Absatz 1 zu unterrichten.

Verpflichtungserklarungen der Gemeinde bis zu einer Wertgrenze von
2.500,00 € bzw. bis zu einer Wertgrenze von 500,00 € pro Monat bei
wiederkehrenden Verpflichtungen kénnen vom Birgermeister allein bzw.
durch einen von ihm beauftragten Bediensteten des Amtes in einfacher
Schriftform ausgefertigt werden. Bei Erklarungen gegenuber einem Gericht
liegt diese Wertgrenze bei 5.000,00 €.

Der Burgermeister entscheidet Uber die Annahme oder Vermittlung von
Spenden, Schenkungen oder ahnlichen Zuwendungen mit einem Wert von
unter 100 €.

Der Burgermeister entscheidet Uber:
- das Einvernehmen nach 36 Abs. 1 BauGB (Zulassigkeit von Vorhaben)
- die Stellungnahmen zu Bauantragen nach § 69 Abs. 1 LBauO M-V

innerhalb der bebaubaren Bereiche bis max. 5 m Zufahrtsbreite im
Einvernehmen mit der Verwaltung Uber Antrage zu Grundstuckszufahrten.



(1)

§8

Entschadigungen

Der Burgermeister erhalt eine monatliche Aufwandsentschadigung von 800 €.
Im Krankheitsfall wird diese Entschadigung sechs Wochen weitergezahlt. Eine
Weiterzahlung erfolgt auch bei urlaubsbedingter Abwesenheit, soweit diese zu
vertretenden Zeiten nicht Gber drei Monate hinausgehen.

Die erste und zweite stellvertretende Person des ehrenamtlichen
Blrgermeisters erhalten keine monatliche Entschadigung. Sollte bei
Verhinderung des Burgermeisters ein konkretes Dienstgeschaft vorgenommen
werden, erhalten diese Personen fur die Stellvertretung ein Dreildigstel der
Burgermeisterentschadigung nach Absatz 1, wenn es sich nicht um eine
Sitzung handelt. Nach drei Monaten Vertretung erhalt die stellvertretende
Person die volle Aufwandsentschadigung nach Absatz 1. Damit entfallt die
Aufwandsentschadigung fur die Stellvertretung. Amtiert eine stellvertretende
Person, weil der gewahlte Blrgermeister ausgeschieden ist, steht inr die
Aufwandsentschadigung nach Absatz 1 zu.

Alle Mitglieder der Gemeindevertretung erhalten fur die Teilnahme an
Sitzungen der Gemeindevertretung und ihrer Ausschusse, in die sie gewahlt
worden sind, eine sitzungsbezogene Aufwandsentschadigung (Sitzungsgeld)
von 40 €. Gleiches gilt fur sachkundige Einwohner fur die Teilnahme an
Sitzungen des Ausschusses, in den sie gewahlt worden sind.
Ausschussvorsitzende erhalten fur jede von ihnen geleitete Ausschusssitzung
ein Sitzungsgeld in Hohe von 60 €.

Pro Tag darf nur ein Sitzungsgeld gewahrt werden.

§9

Offentliche Bekanntmachungen

Satzungen der Gemeinde Tramm, soweit es si.ch nicht um Satzungen nach
dem Baugesetzbuch (BauGB) handelt, sowie sonstige 6ffentliche
Bekanntmachungen, die durch Rechtsvorschriften vorgegeben sind, werden
im Internet auf der Homepage des Amtes Crivitz unter der Adresse
www.amt-crivitz.de Offentlich bekannt gemacht. Daneben kann sich jedermann
die Satzungen der Gemeinde unter der Bezugsadresse: ,Amt Crivitz, fir die
Gemeinde Tramm, Amtsstrale 5, 19089 Crivitz“ gegen Entgelt zusenden
lassen. Textfassungen der Satzungen werden am Verwaltungssitz in Crivitz
bereitgehalten oder liegen zur Mithahme aus.

Satzungen sowie sonstige 6ffentliche Bekanntmachungen aufgrund von
Vorschriften des Baugesetzbuchs (BauGB) werden durch Abdruck im
amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Crivitz, der ,Crivitzer Amtsbote®,
bekannt gemacht. Der ,Crivitzer Amtsbote“ erscheint monatlich und wird
kostenlos an alle Haushalte im Gebiet der Gemeinde Tramm verteilt. Daneben
ist er einzeln oder im Abonnement beim Amt Crivitz zu beziehen. Die
Bekanntmachung und Verkindung ist mit Ablauf des Erscheinungstages
bewirkt.

Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Planen und
Verzeichnissen, soweit sie nicht nach den Vorschriften des BauGB erfolgen,
ist im Internet wie im Abs. 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist betragt einen
Monat, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende
der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und
Dienstsiegel zu vermerken.


https://www.amt-crivitz.de/

(4) Ist die offentliche Bekanntmachung in der Form der Absatze 1 bis 3 in Folge
hoherer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht moglich, so
erfolgt diese durch Aushang an der Bekanntmachungstafel am Standort
Settiner Stral3e 2 im Ortsteil Tramm. Die Aushangfrist betragt 14 Tage. In
diesen Fallen ist die Bekanntmachung in der Form nach den Absatzen 1 bis 3
unverzuglich nachzuholen, sofern sie nicht durch Zeitablauf gegenstandslos
geworden ist.

§ 9a
Elektronische Kommunikation

Erklarungen durch welche die Gemeinde Tramm verpflichtet werden soll, kdnnen
auch in elektronischer Form abgegeben werden unter der Maligabe, dass die
Erklarungen mit einer dauerhaft Uberpriufbaren qualifizierten Signatur versehen
sind. Im Fall der elektronischen Erklarung entfallen sowohl die handschriftliche
Unterzeichnung als auch die Beifligung des Dienstsiegels.

§10
Inkrafttreten
(1) Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 20.12.2013 in der Fassung der 6.
Anderungssatzung vom 02.08.2023 aufer Kraft.

Tramm, den 29.01.2025

Im Original gez.
Behr
Burgermeister

Verfahrensvermerk:

Die Hauptsatzung der Gemeinde Tramm wurde dem Landkreis Ludwigslust-
Parchim als untere Rechtsaufsichtsbehdrde gemal’ § 5 Abs. 2 der
Kommunalverfassung fur das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) angezeigt.

Hiermit wird die Hauptsatzung der Gemeinde Tramm o6ffentlich bekannt gemacht.

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften
verstolRen wurde, kdnnen diese VerstoRe gemal § 5 Abs. 5 KV M-V nur innerhalb
eines Jahres geltend gemacht werden. Diese Frist gilt nicht bei Verletzung von
Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.



	Hauptsatzung der Gemeinde Tramm
	Präambel
	§ 1 Name, Wappen, Flagge, Dienstsiegel
	§ 2 Ortsteile
	§ 3 Rechte der Einwohnerinnen und Einwohner
	§ 4 Gemeindevertretung
	§ 5 Hauptausschuss
	§ 6 Ausschüsse
	§ 7 Bürgermeister/ Stellvertreter
	§ 8 Entschädigungen
	§ 9 Öffentliche Bekanntmachungen
	§ 9a Elektronische Kommunikation
	§ 10 Inkrafttreten
	Verfahrensvermerk:


